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Zunehmend berichten Elektrofach-
kräfte über die Schwierigkeit, in elek-
trischen Anlagen nur noch unzurei-
chend oder gar keine fachgerechte In-
standhaltung betreiben zu dürfen.
Grund hierfür ist fast immer die Ent-

scheidung Kosten einzusparen, indem

betriebseigene Elektrofachkräfte ab-

gebaut werden und die verbleibenden

kaum mehr Zeit finden, neben der rei-

nen Störungsbeseitigung und produk-

tionsbedingt schnell durchzuführen-

den Umrüstungen, eine fachgerechte,

vorbeugende Instandhaltung durch-

zuführen.

Hinzu kommt, dass rein kaufmänni-

sche Geschäftsführungen selten tech-

nische Zusammenhänge und Argu-

mentationen fachlich nachvollziehen

können. Daher haben wir einige Ar-

gumente zusammengetragen, die

Elektrofachkräften bei Gesprächen mit

ihrem Arbeitgeber in Fragen der not-

wendigen fachgerechten Instandhal-

tung helfen können.

Verschleiß aufdecken

Grundsätzlich muss die Elektrofach-

kraft dem Arbeitgeber bei jedem die-

ser Gespräche verdeutlichen, dass

elektrische Anlagen keine starren Ge-

bilde sind, die nach der Errichtung un-

verändert bleiben. Jede elektrische An-

lage verändert sich im Berieb. Sie

unterliegt Verschleißerscheinungen,

die es im Rahmen einer fachgerech-

ten Instandhaltung aufzudecken gilt.

Für elektrotechnische Laien lässt sich

dieser technische Zusammenhang mit

den Bremsen eines Autos vergleichen.

Je nach Art der Fahrweise nutzen sich

Bremsbeläge und Bremsscheiben ab

und müssen regelmäßig kontrolliert

und instand gehalten werden.

Fachverantwortung 
der Elektrofachkraft

Genau diese regelmäßige Wartung und

Instandhaltung wird auch durch den

Gesetzgeber (Energiewirtschaftsge-

setz, BGliche Vorschriften in Verbin-

dung mit den DIN-VDE-Normen) von

der Elektrofachkraft gefordert. Dieser

Pflicht kann sich keine Elektrofach-

kraft entziehen. Des Weiteren besitzt

die Elektrofachkraft auch eine Fach-

verantwortung, die nicht durch An-

weisungen von fachfremden Vorge-

setzten außer Kraft gesetzt werden

können. Durch diese gesetzlich veran-

kerte Fachverantwortung ist die

Elektrofachkraft gezwungen, den ord-

nungsgemäßen Zustand der elektri-

schen Anlage aufrecht zu erhalten.

Verhinderung von
Produktionsstillständen 

Ein unschlagbares Argument für die

Instandhaltung ist die Verhinderung

von Betriebsunterbrechungen und

Produktionsstillständen. Eine fachge-

rechte Wartung und Instandhaltung

elektrischer Anlagen durch die be-

triebseigene Elektrofachkraft sorgt für

Betriebssicherheit. Eine betriebseige-

ne Elektrofachkraft kennt anlagen-

spezifische Probleme und die Aus-

wirkungen auf den Produktionspro-

zess wesentlich besser als externe

Elektrofachkräfte, die sich ständig in

Produktionsprozesse einarbeiten

müssen. Durch eine vorbeugende In-

standhaltung kann die Elektrofach-

kraft bereits im Vorfeld auf Schwächen

Ein wirtschaftlicher Vorteil, der rechtlich vorgeschrieben ist 
Argumente gegen Kürzungen bei der Instandhaltung

innerhalb der Anlage technisch rea-

gieren. So macht es zum Beispiel Sinn,

Leistungsschütze bereits nach dem

Erreichen einer gewissen Lebenszeit

vorsorglich im Rahmen eines plan-

mäßigen Maschinenstillstands (z.B.

bei Umstellung einer Produktionsli-

nie auf ein anderes Produkt) zu er-

neuern. Hierdurch kann ein unplan-

mäßiger Stillstand z.B. durch ein

„hochgegangenes“ Lastschütz ver-

hindert werden.

Keine Instandhaltung: 
hohe Reparaturkosten

Ein weiteres Argument für die vorbeu-

gende Instandhaltung: Schäden in

elektrischen Anlagen bedingt durch al-

terschwache oder nicht fachgerecht

gewartete elektrische Betriebsmittel

ziehen unverhältnismäßig hohe Repa-

raturkosten nach sich. So kann zum

Beispiel die regelmäßige Schrauben-

kontrolle an elektrischen Betriebsmit-

teln schwere Schäden und Reparatu-

ren vermeiden helfen (wie nebenste-

hendes Bild zeigt). 

Insbesondere Brandschäden, die auf

eine nicht fachgerechte oder nicht

kontinuierlich durchgeführte Wartung

und Instandhaltung zurückzuführen

sind, werden zunehmend durch die

Feuerversicherer nicht mehr vollstän-

dig oder gar nicht reguliert.

Die Brandschadenstatistik der Feuer-

versicherer weist bis heute Schäden,

die auf eine mangelbehaftete elektri-

sche Anlage zurückzuführen sind, als

zweitgrößte Schadensgruppe aus. Dies

ist Grund genug für die Feuerversi-

cherer ein starkes Augenmerk auf den

Zustand einer elektrischen Anlage bei

Versicherungsabschluss zu werfen,

wovon auch die Versicherungsprämie

abhängt und damit wiederum erhöh-

te Betriebskosten für den Betreiber

verbunden sind.

Fazit: ein wirtschaftlicher Vorteil

Eine fachgerechte Wartung und In-

standhaltung elektrischer Anlagen

durch eine Elektrofachkraft erfüllt die

rechtlichen Auflagen. Sie ist für jeden

Betreiber elektrischer Anlagen gemäß

Betriebssicherheitsverordnung (Betr-

SichV), Energiewirtschaftsgesetz

(EnWG), BGV A3 und DIN-VDE-Nor-

men zwingend vorgeschrieben. Sie ist

zudem wirtschaftlich, da sie frühzei-

tig Mängel in elektrischen Anlagen auf-

deckt, die Störanfälligkeit elektrischer

Anlagen vermindert, Betriebsunter-

brechungen und Produktionsstillstän-

de sowie Schäden und hohe Repara-

turkosten verhindert. Sie gewährleistet

zudem den Versicherungsschutz. ■

Dipl.-Ing. Holger Bluhm

-Tipp: 
Argumente für eine fachgerechte Instandhaltung

Eine fachgerechte Wartung und Instandhaltung elektrischer Anlagen
durch eine Elektrofachkraft
■ ist gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Energiewirtschaftsge-

setz (EnWG) BGV A3 und Normen zwingend vorgeschrieben (siehe S. 14); 

■ deckt frühzeitig Mängel in elektrischen Anlagen auf;

■ vermindert die Störanfälligkeit elektrischer Anlagen und verhindert

Betriebsunterbrechungen und Produktionsstillstände; 

■ verhindert Schäden und hohe Reparaturkosten;

■ gewährleistet den Versicherungsschutz.

-Tipp: 
Brandschadenstatistik 

Entstehungsorte von Elektrobränden (Quelle: Provinzial)

Brandschaden an einem Leistungsschalter auf-
grund einer losen Schraubklemmverbindung.

Schwerpunkt

Instandhaltung




